
Heizkostenzuschuss 2021/2022 

Übersicht über das höchst zulässige monatliche Nettoeinkommen 
 

In diesen Beträgen ist eine allfällige Wohnbeihilfe bereits enthalten. In der 
nachstehenden Übersicht sind die voraussichtlich häufigsten 
Haushaltskonstellationen aufgelistet: 

 

1 2 3 4 

Anzahl 
Erwachsene 

(alleinstehend, 
alleinerziehend, 

Ehepaar, 
Lebensgemein- 

schaft oder 
sonst max. 2 E) 

Anzahl 
Kinder bzw. 

weitere 
erwachsene 
Person im 
Haushalt 

Mtl. Netto- 
einkommen bis 
höchstens Euro 

Mtl. Nettoeinkommen 

+ 10 % 

in besonders 
berücksichtigungswür- 

digen Fällen 
(Härtefall) 

1 - 1.279,-- 1.407,-- 

2 - 1.960,-- 2.156,-- 

    

1 1 1.566,-- 1.723,-- 

1 2 1.786,-- 1.965,-- 

1 3 2.006,-- 2.207,-- 

1 4 2.226,-- 2.449,-- 

1 5 2.446,-- 2.691,-- 

    

2 1 2.180,-- 2.398,-- 

2 2 2.400,-- 2.640,-- 

2 3 2.620,-- 2.882,-- 

2 4 2.840,-- 3.124,-- 

2 5 3.060,-- 3.366,-- 

 

 
Für jedes weitere Kind bzw weitere Person im Haushalt erhöht sich 
die Einkommensobergrenze um € 220,--. 

 



Jede Person mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde bzw. jeder Haushalt erhält auf 
Antrag, sofern nicht bereits eine Unterstützung aus Mitteln der Sozialhilfe oder 
Grundversorgung erfolgt und die jeweilige Einkommensgrenze nicht überschritten 
wird, für die Heizperiode einmalig € 270,--. 


